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Das Subjekt des Verbrechens
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Die spezifische Bedeutung des Verbrechenssubjekts ergibt sich dar
aus, daß das Verbrechen wie jede Handlung ein Prozeß ist, der sich 
zwischen einem ganz bestimmten Menschen, also einem bestimmten 
Subjekt, und der ihn umgebenden objektiven Außenwelt abspielt. Dar
aus folgt, daß das Subjekt mit seinen besonderen Eigenschaften den 
Charakter der Handlung mitbestimmt. Dem Subjekt des Verbrechens 
kommt auch deshalb eine besondere Bedeutung zu, weil sich die Strafe 
gegen die Person des Verbrechers richtet.

I. Der Begriff des Subjekts des Verbrechens
und der Einfluß der Persönlichkeit auf das Verbrechen

1. Der Begriff des Subjekts des Verbrechens

Subjekt des Verbrechens ist nach dem Strafrecht der Deutschen 
Demokratischen Republik der zurechnungsfähige Mensch, der ein be
stimmtes Verbrechen begeht.

Das Strafrecht hat die Aufgabe, unsere volksdemokratische Ordnung 
und Bechtsordnung vor gesellschaftsgefährlichen Veränderungen zu 
schützen. Solche Veränderungen können nur durch das Handeln von 
Menschen bewirkt werden.1 Deshalb verpflichten die Strafrechtsnor-

1 vgl. S. 255 und 258 ff. dieses Lehrbuches,
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